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Einleitung 
 
Der nicht-kontaktfreie Spiel- und Trainingsbetrieb (im Folgenden: Sportbetrieb) auf dem Sport-
gelände des SV Fürstenau-Bödexen e.V. wird unter den Vorgaben  

 dieses Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes sowie ergänzend  

 der Coronaschutzverordnung des Landes NRW in der aktuell gültigen Fassung (derzeit 
vom 12.08.2020) und 

 den Empfehlungen des LSB zur Wiedereröffnung des Sportbetriebs in der jeweils ak-
tuell gültigen Fassung 

durchgeführt. 
 
Personen, welche der Sportgelände betreten, sind verpflichtet, diese Bestimmungen zur 
Kenntnis zu nehmen und verbindlich einzuhalten. Bei Missachtungen kann der Verein bzw. 
der Übungsleiter disziplinarische Maßnahmen wie eine einmalige Ermahnung sowie, insbe-
sondere im Wiederholungsfall, den Verweis vom Sportgelände, ergreifen.  
 
 

I. Allgemeine Regelungen 

 Der Aufenthalt auf dem eingezäunten Sportgelände ist grundsätzlich nur zur Teilnahme 
oder als Zuschauer am Trainings- und Spielbetrieb des Vereins gestattet. 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern in allen Berei-
chen außerhalb der Rasen- oder Tennenfläche (im Folgenden: Spielfläche). Lässt sich 
der Mindestabstand nicht einhalten, ist außerhalb der Spielfläche grundsätzlich ein 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine vergleichbare Schutzmaske zu tragen. 

 Außerhalb der Spielfläche ist die Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Me-
tern nur erlaubt 

o in einer Gruppe von höchstens zehn Personen, 

o bei Verwandten in gerader Linie, Geschwistern, Ehegatten bzw. Lebenspart-
nern,    

o bei Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften so-
wie 

o in allen übrigen in § 1 Abs. 2 Coronaschutzverordnung NRW genannten Fällen. 

 Der Trainingsbetrieb ist nur im Freien und mit insgesamt maximal 30 Personen (inkl. 
Übungsleiter, Trainer und Betreuer usw.) auf dem Gesamten Spielfeld gestattet, sofern 
bestimmte Bereiche (z.B. Fünfmeter- oder Strafraum) nicht aus anderen Gründen vom 
Vorstand gesperrt wurden.  

 Beim gleichzeitigen Training mehrerer Mannschaften mit insgesamt mehr als 30 Per-
sonen haben beide Mannschaften getrennt voneinander je eine Platzhälfte nutzen; der 
Abstand zwischen den beiden Mannschaften darf während des gesamten Trainings 



dann 25 Meter nicht unterschreiten. Eine Vermischung dieser Gruppen ist auch vor und 
nach der Trainingseinheit zwingend zu vermeiden. 

 Vermeidbare Körperkontakte, z.B. zur Begrüßung, Abklatschen, gemeinsames Jubeln 
usw., haben auf dem Sportgelände zu unterbleiben. 

 Zwischen nacheinander stattfindenden Trainingseinheiten verschiedener Mannschaf-
ten (z.B. Jugend und Senioren) muss eine Pause von mind. 15 Minuten, beginnend ab 
dem vollständigen Verlassen der Kabine, zur Durchführung hygienischer Maßnahmen 
durch die zuvor nutzende Mannschaft eingehalten werden. Der Übergang der Mann-
schaften hat kontaktlos zu erfolgen.   

 Der Verzehr von Getränken wird unter der Maßgabe gestattet, dass nur eine einzelne 
Person auf das jeweilige Getränk zugreifen kann und eine Verwechselung mit anderen 
Getränken (z.B. durch Markierung oder Abstellen an eindeutiger Stelle) ausgeschlos-
sen wird. 

 Weitere Aushänge zu Verhaltens- und Hygieneregeln sind von allen Personen auf dem 
Sportgelände zu beachten. 

 

II. Zu- und Abgang zum Sportgelände 

 Beim Betreten des Sportgeländes sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

 Der Zu- und Abgang zum Sportgelände erfolgt nacheinander unter Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern oder alternativ mit angelegtem MNS bzw. vergleich-
barer Schutzmaske.  

 Auf dem Sportgelände gilt ein Einbahnstraßensystem mit getrennten Ein- und Ausgän-
gen (s. Anlage). Die markierten Wegeführungen sind zu beachten. 

 Zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten werden Anwesenheitslisten verwendet. 
Im Rahmen des Sportbetriebs sind die Übungsleiter für die vollständige Erfassung aller 
aktiven Teilnehmer am Trainings- und Spielbetrieb verantwortlich.  

 Bei der ersten Teilnahme am Trainingsbetrieb haben alle Teilnehmer eine „Einver-
ständniserklärung zur Erfassung und Weitergabe von Personenkontaktdaten“ auszu-
füllen.  

 

III. Zulassung von Zuschauern 

 Bis maximal 300 Zuschauern ist der Zutritt zum Sportgelände gestattet, sofern diese 
die Regelungen dieses Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes einhalten und ihre 
persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) zwecks Sicherstellung der 
Rückverfolgung vor dem Betreten des Sportgeländes abgegeben haben. Die von den 
Zuschauern erhobenen Daten sind vier Wochen vorzuhalten und anschließend zu ver-
nichten. 

 Als „Zuschauer“ gelten dabei alle Personen, welche nicht aktiv als Spieler, Trainer oder 
Übungsleiter des SV Fürstenau-Bödexen e.V. oder eines Gastvereins bei Heimspielen 
bzw. als Offizieller (z.B. Schiedsrichter) am Trainings- bzw. Spielbetrieb beteiligt oder 
nicht auf dem offiziellen DFBnet-Spielbericht eingetragen sind. 

 

IV. Nutzung des Sportheims 

 Die Regelungen zum Mindestabstand von 1,5 Metern gelten auch innerhalb des Sport-
heims; kann dieser nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Die Nutzung der Kabinen und Duschräume ist unter folgenden Maßgaben zulässig: 



o in jeder der beiden Kabinen ist im Hinblick auf den v.g. Mindestabstand der 
gleichzeitige Aufenthalt von maximal vier Personen erlaubt, von denen maxi-
mal zwei Personen gleichzeitig den Duschbereich nutzen dürfen, 

o die auf den Bänken abgeklebten Bereiche dürfen nur zur Ablage von Taschen, 
nicht hingegen als Sitzfläche benutzt werden 

o die Übungsleiter/Trainer tragen die Verantwortung dafür, dass die benutzten 
Kabinen zum Abschluss der Nutzung – unabhängig davon, ob die Kabine im 
Anschluss noch durch eine andere Mannschaft benutzt wird – einmal durch-
gewischt und die Oberflächen von Bänken, Tischen, Türklinken und Armaturen 
desinfiziert werden.  

o Die jeweils durchgeführten Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind von ei-
ner dafür verantwortlichen Person bzw. dem Übungsleiter durch Unterschrift in 
der dafür vorgesehenen Liste zu dokumentieren. 

 Sämtliche benutzten Räumlichkeiten sind nach Ende der Nutzung gut zu lüften. 

 Die Toiletten im Sportheim können zur Benutzung geöffnet werden, sofern die Ober-
flächen nach Ende des Trainings- oder Spielbetriebs von der verantwortlichen Mann-
schaft gereinigt und desinfiziert werden.  

 Bei Nutzung der Schiedsrichterkabine (z.B. durch offiziell angesetzte Schiedsrichter 
bei Heimspielen) ist diese im Anschluss an die Nutzung von der verantwortlichen 
Mannschaft entsprechend der für die Kabinen gültigen Vorgaben zu reinigen. 

 Als „verantwortlich“ gilt die Mannschaft, welche die Trainingseinheit zuletzt beendet 
bzw. bei Heimspielen als Heimmannschaft antritt. 

 Die Nutzung der übrigen Räumlichkeiten am Sportgelände (insb. Vorraum und Ver-
kaufsraum) ist nur nach vorheriger Rücksprache und mit Einverständnis des Hygiene-
beauftragten oder des 2. Vorsitzenden gestattet. 

 

V. Trainingsbetrieb 

1. Vor Beginn und nach Ende des Trainingsbetriebs 

 Die Übungsleiter desinfizieren vor der Nutzung sämtliche vom Verein bereitgestellten 
Sport- und Trainingsgeräte inkl. der Bälle. Nicht mit vertretbarem Aufwand desinfizier-
bare Materialien dürfen nicht genutzt werden. 

 Zu Beginn des Trainings hat der Übungsleiter den Gesundheitszustand der Spieler ab-
zufragen. 

 Das Betreten des Geräteraumes ist nur einer Person gleichzeitig erlaubt. 

 Nach Ende des Trainingsbetriebs ist der weitere Aufenthalt außerhalb der Spielfläche 
nur unter den in Ziffer I. genannten Maßgaben erlaubt. 

 

2. Während des Trainingsbetriebs 

 Während des Trainings ist grundsätzlich der Mindestabstand einzuhalten, insb. bei An-
sprachen des Übungsleiters oder in Warteschlangen. Dieser Mindestabstand darf, so-
fern die jeweilige Trainingsübung dies erfordert, kurzzeitig unterschritten werden, ist 
anschließend aber schnellstmöglich wiederherzustellen.  

  



VI. Spielbetrieb 

 Die unter in diesem Hygiene- und Infektionsschutzkonzept genannten Bestimmungen, 
insb. zum Trainingsbetrieb unter Ziffer V., gelten entsprechend für die Durchführung 
von Heimspielen auf dem Sportgelände. 

 Zu den unter Ziffer I. genannten 30 Personen zählen beim Spielbetrieb alle aktiven 
Spieler innerhalb des Spielfeldes, welche in den gezielten Kontaktsport gehen. Ausge-
nommen sind somit alle Personen, welche einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
halten können (insb. Trainer, Betreuer und Ersatzspieler sowie der Schiedsrichter). 

 Bei aufeinanderfolgenden Spielen von mehreren Mannschaften muss zwischen dem 
Ende des vorangehenden Spiels und dem Beginn des nachfolgenden Spiels ein Zeit-
raum von mindestens 30 Minuten liegen. In diesem Zeitraum sind die genutzten Räum-
lichkeiten wie unter Ziffer IV. dargestellt zu reinigen und zu desinfizieren; während die-
ser Maßnahmen dürfen die Kabinen nicht genutzt werden. 

 

VII. Verkauf von Speisen und Getränken 

Für den Verkauf von Speisen und Getränken gilt neben den Regelungen der Coronaschutz-
verordnung auch die hierzu erlassene Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ mit 
folgenden Maßgaben:  

 der Verkauf von Speisen und Getränken ist nur im Freien erlaubt und dabei so zu ge-
stalten, dass der Zu- und Abgang zu den Verkaufsstellen die Einhaltung des Mindest-
abstands ermöglicht, 

 das Verkaufspersonal hat einen MNS zu tragen oder eine vergleichbare Schutzmaß-
nahme zu ergreifen, 

 der Verzehr von Speisen und Getränken darf im Umkreis von 5 Metern zur Verkaufs-
stelle nicht erfolgen. 

 

VIII. Ausschluss von Personen und Mannschaften  

Vom Aufenthalt auf dem Sportgelände sind bzw. werden Personen ausgeschlossen, 

 die Krankheitssymptome, insb. einer Atemwegsinfektion oder einer Erkältung (z.B. 
Husten, Atemnot, Fieber ab 37,5 Grad Celsius, Halsschmerzen usw.), bzw. Geruchs- 
und Geschmacksstörungen aufweisen, 

 bei denen oder in deren Haushalt in den vergangenen 14 Tagen ein positiver Covid-
19-Test aufgetreten ist, 

 welche die zur Rückverfolgung erforderlichen Kontaktdaten und Einverständniserklä-
rungen nicht unterschrieben haben oder 

 die gegen die Vorgaben dieses Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes, ggf. nach 
vorheriger und einmaliger Ermahnung, verstoßen bzw. erklären, diese nicht zu akzep-
tieren. 

Ferner kann der Vorstand den Sportbetrieb einer Mannschaft auf dem Sportgelände für einen 
bestimmten Zeitraum verbieten, wenn kollektive oder mehrfache Verstöße gegen dieses Hy-
giene- und Infektionsschutzkonzept oder gegen die Vorgaben der Coronaschutzverordnung 
NRW festgestellt werden.  

 

  



IX. Hygienebeauftragter 

Der SV Fürstenau-Bödexen e.V. beauftragt  

Herrn Rüdiger Überdick 

Annastr. 34b, 37671 Höxter-Bödexen 

Tel. 0172 / 388 58 09 

mit den Aufgaben des Hygienebeauftragten. Dieser dient als genereller Ansprechpartner zu 
allen Fragen bzw. zur Umsetzung dieses Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes und steht 
darüber hinaus als Kontaktperson gegenüber Behörden zur Verfügung.  

Im Vorfeld und während des Sportbetriebs übernimmt er die Aufgabe, die notwendigen Maß-
nahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz im Rahmen dieses Konzeptes zu veranlassen, 
zu koordinieren und zu überwachen. Zulässig ist, diese Aufgaben nach entsprechender Ein-
weisung an die jeweiligen Übungsleiter zu übertragen.  



Anlage: Einbahnstraßensystem am Sportgelände des SV Fürstenau-Bödexen e.V. 
 
 
 

Eingang 

Zugang Geräte-
raum nur für  
max. 1 Person. 
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